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 Veröffentlicht am 26.04.2005

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

ABGB §427;

ABGB §428;

WaffG 1996 §12 Abs1;

WaffG 1996 §12 Abs2;

WaffG 1996 §12 Abs3 Z1;

WaffG 1996 §12 Abs5 Z2;

WaffG 1996 §13 Abs3;

Rechtssatz

Für die Ansicht, durch Besitzanweisung gegenüber der Behörde könnten die sichergestellten Wa>en einem Dritten

übergeben werden, ist kein Raum: Zweck der Sicherstellung der Wa>en ist die Hintanhaltung der aus dem

Wa>enbesitz resultierenden Gefährdung und die Sicherung des Verfalles der Wa>en. Diese Zweckbestimmung steht

der in Rede stehenden "Besitzanweisung" entgegen.
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